
beteiligt. Josef S tre it vom  Zentralkom itee der Partei 
berichtet über diese „neue Methode der operativen  
A rbeit“. In  diesem  Bericht ste llt er als notwendig heraus, 
daß die R ichter sich ihrer A bhängigkeit von der SED  
bew ußt sein müssen.

DOKUMENT 126

Auszug aus „F ü r einen neuen A rbeitsstil in  der Ju stiz“ 
von Josef S treit, Berlin.

Bei einer Reihe von R ichtern  und S taatsanw älten  be
stehen U nklarheiten über die G rundfragen unserer Po
litik .......... Sie sehen n u r völlig unzureichend, daß der
K lassenkam pf m it neuen M itteln und Methoden geführt 
wird. . . . .  Das kom m t daher, daß sich einige Genossen 
zw ar die L ehrsätze des M arxism us-Leninism us ange
eignet haben, aber nicht bis zu einer völligen inneren 
V erarbeitung vorgedrungen sind und deshalb nicht in 
der Lage sind, die Lehre schöpferisch in der täglichen 
A rbeit anzuwenden. Weil sie die m arxistische Lehre 
nicht als A nleitung zum Handeln ansehen, führen 
manche Funktionäre zw ar in ihrer politischen A rbeit in 
den M assenorganisationen die Beschlüsse und Hinweise 
der P arte i richtig  durch, nehm en aber in ih rer täglichen 
prak tischen  A rbeit eine andere H altung  ein. Das fü h rt 
bei ihnen zu einer „gespaltenen“ Persönlichkeit, bei der 
sich der R ichter oder S taa tsanw alt von dem Mitglied 
der P arte i löst und g ar n icht m erkt, daß er dam it auf
hört, ein Justizfunktionär der A rbeiter-und-Bauern- 
M acht zu sein. H ier zeigt sich, daß die Genossen in den 
F ragen  des V erhältnisses zur P arte i n icht k la r sind. Sie 
haben nicht begriffen, daß sie gegenüber der P arte i eine 
große V erantw ortung tragen, denn sie sind als Genossen 
in  ihre Funktionen eingesetzt worden und unterliegen 
als M itglieder der P arte i auch der Kontrolle durch die 
P arte i, sie sind der P arte i fü r alle ihre H andlungen ver
antwortlich.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 369.

In  einem w eiteren Bericht über die Überprüfung der 
Ju stiz  im  B ezirk  Neubrandenburg durch eine ebenso 
zusam m engesetzte Instrukteurbrigade werden sogar die 
R ichter persönlich angegriffen.

DOKUMENT 127

Auszug aus „Die führende Rolle der P arte i in der Justiz
arbeit verw irklichen“ 
von Dr. H erbert K ern

Der nachstehende B eitrag  is t ein Auszug aus dem Refe
ra t, das Dr. K e r n  auf einer P arte iak tiv tagung  der 
Justizorgane im Bezirk N eubrandenburg zum  Abschluß 
einer in diesem Bezirk durchgeführten Ü berprüfung 
durch eine Brigade aus M itarbeitern  des Zentralkom itees, 
Genossen des M inisterium s der Justiz, der Obersten 
S taa tsanw altschaft und des Obersten Gerichts gehalten 
hat. Diese Ü berprüfung fand — ebenso wie die in den 
Bezirken M agdeburg (vgl. Spranger/W unsch, N J 1958
S. 267 ff.) und G era (vgl. S treit, N J 1958 S. 368 ff.) — in 
V orbereitung des V. P arte itages der SED s ta tt  und h a tte  
zum  Ziel, die Justizorgane einen S chritt w eiter auf dem 
W ege zu einer sozialistischen Justiz  zu führen.

M an muß feststellen, daß die Genossen ihre A rbeit zu 
unpolitisch erledigen, oft form al entscheiden, zum Teil 
den K lassenkam pf unterschätzen und auch n icht begrei

fen, daß der K lassenkam pf m it verschiedenen Methoden 
g efüh rt w ird: sowohl politisch, ökonomisch als auch 
ideologisch.
Das politisch falsche H erangehen an  die Erledigung von 
Sachen zeigt sich auch bei der B earbeitung von Fällen  
der allgem einen K rim inalität, zeigt sich in der A rbeit 
m it dem Strafrechtsergänzungsgesetz und findet seinen 
Ausdruck sowohl in falschen S trafen  als auch in den 
U rteilsgründen.
Im  Kreis M alchin sind seit dem 1. Ja n u a r 1958 in  24 V er
fahren 36 Personen wegen eines Angriffs auf gesell
schaftliches E igentum  bes tra ft worden. Davon wurde 
bei 16 Personen au f einen öffentlichen Tadel erkannt, 
7 Personen w urden bedingt verurteilt, bei 2 Personen 
w urde auf eine geringe G eldstrafe erkannt, und nu r in 
11 Fällen h a t das K reisgericht eine F re iheitsstrafe  aus
gesprochen; von diesen 11 Fällen liegen bei 7 die S trafen  
bis zu sechs Monaten. W erden so die Angriffe gegen 
gesellschaftliches E igentum  ziemlich milde behandelt, so 
finden w ir im V erhältnis dazu eine h ä rte re  B estrafung 
der Angriffe au f persönliches Eigentum . Im  Jah re  1957 
sind im gesam ten B ezirk von den S trafverfah ren  wegen 
Verbrechen gegen gesellschaftliches E igentum  38,5 P ro 
zent m it G efängnisstrafen und 61,5 P rozent m it Geld
strafen  abgeschlossen worden, w ährend es bei privatem  
E igentum  57 P rozent G efängnisstrafen und 43 P rozent 
G eldstrafen w aren. OffensichtUch sind hier die P ropor
tionen verschoben worden, und m an muß schlußfolgern, 
daß die Genossen die Bedeutung des gesellschaftlichen 
Eigentum s unterschätzen und dem P rivateigentum  einen 
höheren Schutz angedeihen lassen.

W as das Zivilrecht betrifft, sieht es im  Bezirk N eu
brandenburg wesentlich günstiger aus als in den Bezirken 
M agdeburg und Gera. Trotzdem  kann  m an nicht zu
frieden sein, weil sich auf diesem Gebiet noch sta rke 
form alistische Tendenzen zeigen und das neutrale 
Schiedsrichtertum  der R ichter noch nicht überwunden 
ist. Auch im  Zivilrecht verlangen w ir eine parteiliche, 
die In teressen des S taates, d. h. der W erktätigen, w ah
rende H altung des Gerichts. Wie is t das zu verstehen ?
In  Teterow  z. B. h a t der Konsum Klagen auf H erausgabe 
von auf Teilzahlung gekauften  W aren anhängig ge
m acht, fü r  die die R aten  n icht bezahlt wurden. W as 
liegt uns daran, einen K inderwagen zurückzuerhalten, 
der eineinhalb Jah re  lang in  Gebrauch war, wenn nicht 
gleichzeitig m it der Klage der entstandene Schaden gel
tend gem acht wird. Den Genossen Gemballa läß t das 
kalt, er d räng t nicht auf E rgänzung  des A ntrages, wie 
es seine Pflicht w äre und wie es jedem  Genossen m it 
S taatsbew ußtsein  selbstverständlich w äre. Genosse 
Gemballa sagt, dann könne er ja  nicht m ehr zehn Klagen 
in  einer halben Stunde erledigen.
Genosse Gemballa will gegen eine LPG entscheiden und 
einem ausgeschlossenen LPG-M itglied den von ihm gel
tend gem achten A nspruch auf gestü tz te  A rbeitseinheiten 
zubilligen. Trotz längerer Diskussion, daß in solchen 
Fällen aus juristischen wie auch aus politischen Gründen 
ein A nspruch nicht besteht, an tw orte t Genosse Gem
balla: „Was die anderen erhalten, m uß der auch be
kommen; vielleicht is t der Ausschluß zu U nrecht erfolgt, 
das m uß m an ers t m al prüfen.“ Genosse Gemballa in te r
essiert hier nicht die genossenschaftliche D em okratie 
und auch nicht die LPG, ihm  liegt der E inzelbauer m ehr 
am  Herzen.
In  einer anderen Klage gegen eine LPG bespricht Ge
nosse Gemballa m it dem A nw alt des K lägers fak tisch  
die M arschroute gegen die LPG. Genosse Gemballa m ag 
h ier seine H altung und E instellung erklären.

Wie is t es möglich, daß die Genossen R ichter und S taa ts
anw älte es zulassen, daß V E-Forderungen ohne Berech
nung von Zinsen eingeklagt w erden?
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